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Die Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwes enheit wurde erstellt 
vom Aktionsprogramm Jugendhilfe-Schule-Beruf des La ndkreises Saarlouis: 
  

- der Koordinationsstelle Jugendhilfe und Schule des Landkreises  

- der Anlaufstelle bei Schulverweigerung des Diakonischen Werkes 

- den Schoolworkerinnen an Grund- und Förderschulen des Sozialpädagogischen 
Netzwerkes der Arbeiterwohlfahrt und des Sozialwerkes Saar-Mosel  

- den Schoolworkern an weiterführenden Schulen des Christlichen Jugenddorf-
werkes Homburg  

- Fachkräften des Adolf-Bender-Zentrums in St. Wendel: Maßnahmen zur Förde-
rung demokratischer Kompetenzen  

- Fachkräften des Caritasverbandes Saar-Hochwald e.V. - Projekt BIMS ("Berufli-
che Integration von jungen Migranten im Landkreis Saarlouis") 

- der Kompetenzagentur Landkreis Saarlouis, Verbundausbildung Untere Saar 
(V.A.U.S) 

- dem Kreisjugendamt Saarlouis 

 

 
in Zusammenarbeit mit:  

- dem Schulpsychologischen Dienst des Landkreises 

- dem Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes       

- Schulen/ Lehrer/innen/ Eltern 

- dem Schulverwaltungsamt 

- dem Amtsgericht Saarlouis 

- dem Amt für Ordnungswidrigkeiten Saarlouis  

- der Polizei Saarlouis 

- der Polizei Dillingen 

 
  
       
 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwesenheit 2.Auflage 
  

 3  

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

1. Vorwort der Landrätin ------------------------------------------------ Seite  4 
 

2. Vorwort zur Neuauflage -------------------------------------- Seite  5 
 

3. Einleitung -------------------------------------------------------------------- Seite  6 
 

4. Begriffliche Klärung --------------------------------------------------- Seite  7  
 

5. Handlungsempfehlungen ------------------------------------------ Seite   9 
 

6. Erläuterungen zu den Handlungsempfehlungen ----- Seite  10 
 

7. Schulformspezifische Besonderheiten  
      bei Schulabwesenheit ---------------------------------------- Seite  13 

 
8. Adressen und Kurzbeschreibungen -------------------------  Seite 14 

der unterstützenden Einrichtungen 
- Schoolworker an Grund- und Förderschulen----------- ----------- Seite 15 
- Schoolworker an weiterführenden Schulen------------ ------------ Seite 16 
- Schulpsychologischer Dienst------------------------ ------------------- Seite 17 
- Jugendärztlicher Dienst Gesundheitsamt------------- -------------- Seite 18 
- Anlaufstelle bei Schulverweigerung----------------- ------------------ Seite  19 
- Amt für Ordnungswidrigkeiten----------------------- ------------------- Seite 20 
- Polizei Saarlouis---------------------------------- --------------------------- Seite 21 
- Polizei Dillingen---------------------------------- ---------------------------- Seite 22 
- Amtsgericht Saarlouis------------------------------ ------------------------ Seite 23 
- Kreisjugendamt------------------------------------- -------------------------- Seite 24 
- MOBil Jugendberatung --------------------------------------------------- Seite 25 
- Jugendmigrationsdienst ---------------------------- ---------------------- Seite 26 
         
9. Ausblick ----------------------------------------------------------------------- Seite 27 

 
10. Kommentiertes Literatur- und Linkverzeichnis ------- Seite 29 

 
11. Anhang: ---------------------------------------------------------------------- Seite 34 
- Meldebogen der Anlaufstelle bei Schulverweigerung-- --------- Seite 35 
- Meldebogen des Schulpsychologischen Dienstes------- -------- Seite 36 
- Meldebogen Jugendärztlicher Dienst Gesundheitsamt-- ------- Seite 38 
- Meldebogen Gefährdungsmeldung Jugendamt ----------- -------- Seite 39  
- Vordruck für Entschuldigung------------------------ -------------------- Seite 40  
- Beispiel für zweistufiges Anschreiben der Schule an   

Erziehungsberechtigte ----------------------------- ------------------------  Seite  41 
- Formular für Bußgeldantrag ------------------------ --------------------- Seite  43 
- Plakat Aktionsprogramm Jugendhilfe – Schule – Beruf -------- Seite  44 

             

 



Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwesenheit 2.Auflage 
  

 4  

1. Vorwort der Landrätin 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Jugendhilfe und Schule haben auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches VIII Kinder- 
und Jugendhilfegesetz und des Saarländischen Schulordnungsgesetzes das gemein-
same Ziel, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern 
und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Dabei haben 
sie die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen. 
 
Der Landkreis Saarlouis sieht es als seine Aufgabe an, Schulabwesenheit als einen 
Faktor für eine gefährdete Sozialisation näher zu betrachten, hieraus Handlungsempfeh-
lungen zu entwickeln, Prozessabläufe zu optimieren und Hilfen für die Betroffenen zu 
fördern bzw. einzuleiten.   
 
Alle mit dem Problem Schulabwesenheit befassten Institutionen im Landkreis Saarlouis 
sind der Einladung zu einem „Runden Tisch“ nachgekommen. Sie brachten ihr Fachwis-
sen und ihre Erfahrungen ein und fanden eine gemeinsame Sprache und Linie. Auf die-
ser Grundlage ist es gelungen, 2007 eine erste Handlungsempfehlung zum Vorgehen 
bei Schulabwesenheit zu entwickeln, diese jetzt - 2010 - zu aktualisieren und den Schu-
len und Institutionen im Landkreis Saarlouis zur Verfügung zu stellen. Hierfür danke ich 
den Beteiligten ganz herzlich. 
 
Ich hoffe und wünsche mir, dass ein zunehmend einheitliches Grundverständnis und 
Vorgehen aller Verantwortlichen bewirken möge, dass die Zahl der Fehltage von Schü-
lerinnen und Schülern weiter vermindert werden kann und eine erfolgreiche berufliche 
Integration noch häufiger gelingt.  
 
 
Ihre 
 

 
 
 
Monika Bachmann 
Landrätin des Landkreises Saarlouis 
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2. Vorwort zur Neuauflage  
 
 
Drei Jahre nach der Herausgabe der ersten saarländischen „Handlungsempfehlung zum 
Vorgehen bei Schulabwesenheit“  nimmt sich der Landkreis Saarlouis 2010 und 2011 
der Aktualisierung dieser Schrift an. Federführend dabei ist das „Aktionsprogramm Ju-
gendhilfe-Schule-Beruf“, ein Verbund mehrerer Jugendhilfeeinrichtungen, die unter dem 
gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten, benachteiligte junge Menschen bei der Integrati-
on in Schule und Beruf zu unterstützen. Eine Arbeitsgruppe des Aktionsprogramms aus 
Fachkräften der Jugendarbeit, die mit dem Thema Schulabwesenheit häufig zu tun ha-
ben, hat die Daten der Handlungsempfehlung geprüft und aktualisiert, Rückmeldungen 
zur Handlungsempfehlung gesammelt und ausgewertet und alle im Landkreis Saarlouis 
mit dem Problem der Schulabwesenheit befassten Institutionen an einen Tisch gebracht, 
um die Aktualisierungen abzustimmen. 
So liegt uns heute diese neue Handlungsempfehlung vor, als Baustein für ein wachsen-
des einheitliches und professionelles Umgehen mit dem vielschichtigen Phänomen 
Schulabwesenheit. 
 
Herzlichen Dank an alle Institutionen, Schulen, Einzelpersonen, die uns ihre Erfahrun-
gen mit der Handlungsempfehlung mitgeteilt haben. Nur dadurch sind uns eine Auswer-
tung der Schrift und eine Ergänzung mit neuen Ideen möglich gewesen. 
 
Insgesamt ist die Handreichung bislang als hilfreiches und praktisches Nachschlage-
werk für den Umgang mit dem Phänomen Schulabwesenheit genutzt worden. Zwar 
meldeten einige Grundschulen, dass das Phänomen bei ihnen keine Relevanz hätte, 
dennoch konnten auch hier die Einlagen und Vordrucke gut genutzt werden. Das Vor-
handensein einer einheitlichen Vorgabe wurde insgesamt begrüßt und als Orientie-
rungshilfe erlebt. Die Wege zu den Ansprechpartnern wurden als klarer und einfacher 
beschrieben. Die Polizei wurde laut Rückmeldung seltener hinzugezogen. Die Zusam-
menarbeit mit Schoolworkern, Schulpsychologischem Dienst und Gesundheitsamt wur-
de als flüssig und unterstützend beschrieben. Die in der Handlungsempfehlung einge-
fügten rechtlichen Hinweise wurden als hilfreich erlebt, die Formulare für Eltern konnten 
praktisch angewendet werden und auch die Meldebögen und Formblätter waren laut 
Rückmeldungen gut nutzbar. 
 
Schlussfolgerung aus der Gesamtheit der Rückmeldungen ist, dass die Formulare erhal-
ten bleiben, alle Daten aktualisiert und gegebenenfalls ergänzt werden und eine schul-
formspezifische Differenzierung des Phänomens in dieser zweiten Auflage vorgenom-
men wird. 
 
Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur die männliche Form angewendet, sie schließt 
die weibliche ein. 
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3. Einleitung 
 
 
Schulabwesenheit stellt einen Faktor dar, der das Erreichen eines Schulabschlusses 
bedrohen kann. Denn Schulversäumnisse bedeuten in der Regel beeinträchtigte Schul-
leistungen und ziehen häufig ein Scheitern des Abschlusses nach sich. Schätzungen 
des Verbandes für Bildung und Erziehung zufolge (VBE) verweigern sich in der Bundes-
republik Deutschland derzeit etwa fünf bis zehn Prozent der Schüler der Schule. Die 
meisten Schulverweigerer kommen aus der siebten, achten und neunten Jahrgangsstu-
fe. Neun Prozent aller Jugendlichen gehen zurzeit ohne Abschluss von der Schule ab. 
Ohne Schulabschluss bekommen die meisten von ihnen keinen Ausbildungsplatz. In der 
beruflichen Perspektivlosigkeit liegt für viele die Gefahr, in die Illegalität abzurutschen. 
Erwiesen ist, dass von Anfang an auf das Fernbleiben der Schüler reagiert werden muss 
und frühzeitig geeignete Hilfen angeboten werden müssen, um einer möglichen Verfes-
tigung des Verhaltens entgegenzuwirken. 
Die Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwesenheit möchte dazu beitra-
gen, die vielschichtigen Jugendhilfeangebote im Landkreis transparent zu machen und 
die Kommunikation zwischen den Schulen und den Institutionen, die im Fall von Schul-
abwesenheit Hilfe leisten können, zu fördern. Durch ein kooperatives und einheitliches 
Vorgehen aller Beteiligten kann das langfristige Ziel, die Zahl der Fehltage von Schülern 
im Landkreis Saarlouis zu vermindern, verwirklicht werden. 
 
Die Ausführungen der Handlungsanleitungen beginnen mit der Klärung der relevanten 
Begriffe. Im Hauptteil werden konkrete Handlungsschritte für den empfohlenen Umgang 
mit Schulabwesenheit ausgeführt und erläutert. Den Abschluss bilden die übersichtlich 
aufgeführten Kontaktadressen der beteiligten Institutionen sowie ein Ausblick, der die 
Thematik im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten beleuchtet.  
Im Anhang der Handreichung sind Anmeldeformulare, Vordrucke, Musteranschreiben 
und Öffentlichkeitsmaterialien enthalten. 
Der Handreichung liegen sozialwissenschaftliche Studien und Gesetzestexte zugrunde, 
die im kommentierten Literatur- und Linkverzeichnis aufgeführt sind. 
 
Die vorliegende 2. Auflage der Handlungsempfehlung wurde 2010 und 2011 von Fach-
kräften verschiedener Institutionen, die sich mit dem Phänomen „Schulabwesenheit“ 
befassen, in Kooperation erarbeitet. 
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4. Begriffliche Klärung 
 
 
Bei „Schulverweigerung“ handelt es sich um ein Phänomen mit unterschiedlichen Aus-
prägungen. Warum gehen Kinder und Jugendliche trotz Schulpflicht nicht zur Schule, 
warum verlassen sie den Unterricht frühzeitig oder absolvieren ihn mit erheblichen Auf-
fälligkeiten? Welche Motive stecken dahinter, was sind die Anlässe und Ursachen? Um 
individuell angepasste Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, bedarf es einer einheitli-
chen Sprachregelung zwischen den mit „Schulverweigerung“ konfrontierten Lehrerinnen, 
Lehrern, Eltern und den jeweiligen Hilfesystemen.  
In der vorliegenden Handlungsempfehlung finden die in der Fachliteratur zu Grunde ge-
legten Definitionen Anwendung. 
 
 
 
Schaubild:                                   Schulverweigerung 
 
 
 
          Schulschwänzen                 Schulangst         Schulphobie 
          Dissoziales Verhalten            Schulvermeidung                 Trennungsangst 
          Unlust 
          Verdrossenheit 
 
                                               Angst vor            soziale Ängste 
                                               Leistungs- 
                                               Anforderung 
 
 
                                                      Schulabwesenheit            

     Fehlender Schulabschluss 
                                           Fehlende Integration in die Arbeitswelt 
 
 
 
Schulverweigerung  
„Schulverweigerung ist die vom Kind ausgehende Weigerung, die Schule zu besuchen 
oder sein Unvermögen, den Schulalltag durchzustehen.“ (1) 
 
Kriterien der Schulverweigerung sind: 

�  Ausgeprägte Schwierigkeiten, die Schule zu besuchen 
�  Starke emotionale Reaktion bei der Konfrontation mit dem Schulbesuch 
�  Zuhausebleiben mit Wissen der Eltern 
�  Ausschluss einer dissozialen Störung (2) 

 
 
Schulverweigerung ist häufig Symptom oder Folge einer psychischen Störung des 
Kindes und/ oder belastender Bedingungen seiner Umgebung. Sie manifestiert sich 
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in differenten Phänomenen, d.h., sie umfasst sowohl „Schulschwänzen“  als auch 
„Schulangst “ und „Schulphobie“ . 
 
Schulschwänzen  (oder dissoziale Schulverweigerung) 
Schüler, die die Schule schwänzen, leiden weder an Angst noch unter anderen emotio-
nalen Belastungen. Sie folgen vielmehr dem Lustprinzip und vermeiden den aus ihrer 
Sicht lästigen Schulalltag, um ihn durch alternative Aktivitäten zu ersetzen. Sie verlas-
sen morgens das Elternhaus und verbringen den Vormittag an Treffpunkten (Parks, Ein-
kaufszentren, Kneipen, Bahnhofshallen) oft gemeinsam mit anderen Kindern und Ju-
gendlichen, ohne dass ihre Eltern dies bemerken. Ihre Furcht gilt der Entdeckung. 
Eltern, die ihren Kindern mit ärztlichen Attesten nachträglich zu Entschuldigungen für 
solche Fehltage verhelfen, verstärken das Verhalten und billigen damit die Regel-
verletzungen und Disziplinlosigkeit ihrer Kinder. 
Die Diagnostik konstatiert im Zusammenhang mit dissozialer Schulverweigerung oft 
„andere dissoziale Verhaltensauffälligkeiten“ sowie „familiäre und psychosoziale Belas-
tungen“ (3). 
 
Schulangst 
Die Ursache von Schulangst liegt unmittelbar im schulischen Alltag des betreffenden 
Schülers, der betreffenden Schülerin begründet: Sie ist „eine schulbezogene Verwei-
gerung als Ausdruck einer Angst oder Reaktion auf Bedrohung oder Überforderung“(4) 
Auslösende Faktoren können in diesem Kontext sein: Körperliche Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen des Kindes und daraus resultierende Angst vor Bemerkungen der 
Mitschüler, Leistungsversagen (Legasthenie, Intelligenzminderung, Lerndefizite, Über-
forderung durch Eltern), beeinträchtigtes Sozialverhalten, Hochbegabung, Zugehörigkeit 
zu einer gesellschaftlichen Randgruppe und deren Diskriminierung, Verhalten der Mit-
schüler (Mobbing, Gewalt). 
 
Schulphobie 
Im Gegensatz zur Schulangst ist die Schulphobie nicht unmittelbar auf den Bereich der 
Schule bezogen, sondern entsteht aus der Trennungsangst des Kindes (häufig im Hin-
blick auf die Mutter), bedingt durch den Verlust wichtiger Bezugspersonen (Tod, Tren-
nung) oder schwere psychische Erkrankungen eines Elternteils. Familiäre Konflikte 
(permanenter Streit, Anwendung körperlicher Gewalt) können in diesem Kontext eben-
falls eine Rolle spielen. Der Schüler hat Angst, der Mutter/ dem Vater könnte in Abwe-
senheit (während des Schulbesuchs) etwas passieren. 
Charakteristisch sind psychosomatische Beschwerden (Magenschmerzen, Kopfschmer-
zen, Übelkeit), die sich einstellen, wenn die Trennung von der Bezugsperson bevorsteht. 
„Ohne Intervention neigt die Trennungsangst zur Chronifizierung, so dass manche Kin-
der über Wochen und Monate von der Schule fernbleiben.“(5) 
 
 
Anmerkungen: 
1) Kearny u. Silverman, 1996, zit. nach Warnke, Jans T. „Schulverweigerung“, 
Monatsschrift Kinderheilkunde 12/2004 
2) Ebda. 
3) - 5) Handbuch Schulangst, Alexander v. Gontard, Expertenkommission des Bil-
dungsministeriums des Saarlandes, 2006 (unveröffentlicht) 
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5. Handlungsempfehlungen 
 
 

1. Erfassen der Abwesenheit (Einzelstunden und Tage ) im Klassenbuch  
 
 

2. Bei unentschuldigten Unterrichtsversäumnissen:  
Kontaktaufnahme der Schule mit den Erziehungsberechtigten zur Klärung 
der Ursachen  
bei Grundschulen am gleichen Tag 
bei  weiterführenden Schulen  spätestens am 3. Tag. 
In Abhängigkeit von den Ursachen ein Gespräch der Schule mit den  
Erziehungsberechtigten und ggf. dem Schüler und  
Dokumentation der getroffenen Vereinbarungen. 
 
 

3. Bei fortgesetzter unentschuldigter Schulabwesenheit:  
      erinnert die Schulleitung die Erziehungsberechtigten schriftlich an die Erfüllung 
      der Schulpflicht (§ 15 des Schulpflichtgesetzes).  
      Zusätzlich erfolgt das zeitnahe Einbeziehen eines der folgenden Hilfssysteme: 
 

·  Bei Anzeichen oder Vermutung von Schulverweigerung:                          
Meldung bei den Schoolworkern . Diese leiten Intervention und Hilfe ein.  

·  Bei Vorliegen einer massiven Schulabwesenheit: Spätestens nach 5 un-
entschuldigten Fehltagen  im Halbjahr sollte die Grundschule eine Mel-
dung an die Anlaufstelle bei Schulverweigerung  vornehmen. Für Erwei-
terte Realschulen, Gesamtschulen und Förderschulen wird eine Meldung 
bei der Anlaufstelle spätestens ab 10 unentschuldigten Fehltagen  im 
Schulhalbjahr empfohlen. 

·  Bei Anzeichen für das Vorliegen einer mit der Schulabwesenheit einherge-
henden psychischen Störung besteht die Möglichkeit der direkten Kontakt-
aufnahme mit dem Schulpsychologischen Dienst. 

·  In unklaren Fällen mit möglichem medizinischen Hintergrund - spätestens 
ab 15 entschuldigten bzw. unentschuldigten Fehltagen pro Schulhalbjahr – 
auch wenn diese NICHT zusammenhängend sind:                                            
Meldung an den Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes.   

 

4. Weiteres Vorgehen fallspezifisch nach Rückkopplung mit den genannten 
Diensten 

 
 

5. Die Schulleitung kann bei Schulverweigerung - entsprechend des Gesetzes 
Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (§§ 16, 17 Schulpflichtgesetz) - fol-
gende Schritte einleiten: 

 

- Polizeiliche Zuführung (Schulzwang) 
- Verhängung eines Bußgeldes auf Antrag durch die Schule gegen die Erzie-

hungsberechtigten oder bei über 14jährigen (strafmündigen) Schülern ggfs. 
gegen diese.  (Ordnungswidrigkeit) 

- Strafanzeige wegen Verletzung der Schulpflicht (Freiheitsstrafe) 
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6. Erläuterungen zu den Handlungsempfehlungen  
 
 
Nach heutiger Rechtslage nehmen die Schulleiter alle Zuständigkeiten bezüglich der 
Maßnahmen und Verfahren bei Verstößen gegen die Schulpflicht wahr. 
Die Handlungsempfehlungen auf der vorhergehenden Seite sollen für Schulleitung und 
Lehrkräfte eine Orientierung darstellen, welche Einrichtung zu welchem Zeitpunkt und in 
welcher Weise im Umgang mit Schulabwesenheit unterstützend zu Rate gezogen wer-
den sollte. 
Neben den schulinternen Verfahren, die sich auf Grund des Schulpflichtgesetzes und 
zugehöriger Verordnungen in den Schulen schon lange etabliert haben, existiert ein 
Netzwerk der Hilfe und Unterstützung. In diesem Netzwerk ist die Anlaufstelle bei Schul-
verweigerung die jüngste Institution. Schulpsychologischer Dienst und Jugendärztlicher 
Dienst des Gesundheitsamtes werden von den Schulen schon länger bei Schulver-
säumnissen verständigt. Schulintern kann seit 2003 mit den Schoolworkern zusammen-
gearbeitet werden, die geeignete Interventionen einleiten und bedarfsorientiert Hilfen 
vermitteln können.  
 
Zu 1. Erfassung der Abwesenheit im Klassenbuch 
In jeder Schule sollte der Umgang mit Fehlzeiten für Pädagogen und Schüler klar gere-
gelt sein. Wir halten die exakte Erfassung jeder - auch der st undenweisen - Schul-
abwesenheit für empfehlenswert, da sich auch hinter  jeder kurzen Abwesenheit 
bereits der Beginn einer verweigernden Haltung, ein er psychologisch relevanten 
Störung oder auch einer abklärungsbedürftigen krank heitsbedingten Ursache 
verbergen kann . 
Die Regeln der Schule zum Umgang mit Abwesenheiten und auch mit Entschuldigungs-
fristen sollten den Erziehungsberechtigten und den Schülern gemäß ASchO § 8, be-
kannt sein. (Ein Beispiel für einen Entschuldigungsvordruck findet sich im Anhang.) 

 
Zu 2. Bei unentschuldigten Unterrichtsversäumnissen  
erfolgt eine zeitnahe Kontaktaufnahme zwischen der Schule und den Erziehungs-
berechtigten zur Abklärung der Ursachen. Wir empfehlen, den Kontakt im Klassenbuch 
festzuhalten, damit bei fortlaufenden Versäumnissen und weiteren notwendigen Inter-
ventionen der gesamte Prozess von Beginn an nachvollziehbar dokumentiert ist. 
In der Grundschule ist es sinnvoll, unentschuldigtem Fehlen sofort am selben Tag nach- 
zugehen, um mögliche Gefährdungen auf dem Schulweg auszuschließen. 
 
Zu 3. Bei fortgesetzter unentschuldigter Schulabwes enheit 
wendet sich die Schule schriftlich an die Erziehungsberechtigten. Manche Schulen ha-
ben dazu ein mehrstufiges Verfahren. In einem ersten Schreiben werden die Erzie-
hungsberechtigten auf das Schulversäumnis und die Entschuldigungsfristen hin gewie-
sen und ggf. um eine nachträgliche schriftliche Entschuldigung gebeten. In einem weite-
ren Schreiben wird auf die Erfüllung der Schulpflicht und die diesbezügliche gesetzliche 
Verantwortung der Erziehungsberechtigten sowie auf mögliche schulrechtliche Konse-
quenzen aufmerksam gemacht. Beispiele für solche Schreiben sind im Anhang enthalten. 

 
Parallel hierzu empfehlen wir, bei ersten Anzeichen oder Vermutung von Schulverweige-
rung die Schoolworker , die schulintern sozialarbeiterisch zur Verfügung stehen, zu ver-
ständigen. Von diesen werden umgehend geeignete Hilfen in Abstimmung mit der Schu-
le und den Erziehungsberechtigten eingeleitet oder vermittelt und bei Bedarf zusätzliche 
Kooperationspartner mit einbezogen.  
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Im günstigsten Fall gelingt es, durch Gespräche zwischen Schoolworkern, Erziehungs-
berechtigten, Schüler und Lehrkräften, die zur Wiederaufnahme eines regelmäßigen 
Schulbesuches erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren.  
Die Schoolworker können der Einleitung einer fachsp ezifischen Hilfe stets vorge-
schaltet werden. 
 
Wenn massive Schulabwesenheit auftritt, d.h. ein Schüler bleibt dem Unterricht über 
längere Zeit fern, besteht für die Schule die Möglichkeit, sich direkt an die Anlaufstelle 
bei Schulverweigerung  zu wenden. Die Anlaufstelle sollte in jedem Fall eingeschaltet 
worden sein, bevor ein Bußgeld oder eine polizeiliche Zuführung beantragt wurde, da 
eine sozialpädagogische Intervention die Erziehungsberechtigten und Schüler mögli-
cherweise noch motivierend erreichen kann. Wir empfehlen eine Meldung bereits spä-
testens bei zehn – für Grundschülern bei fünf - unentschuldigten Fehltagen. Diese er-
folgt über den Meldebogen, der den Schulen vorliegt (siehe Anhang). Die Anlaufstelle bei 
Schulverweigerung leitet nötige Schritte und Kooperationen ein, die bei manifester Ver-
weigerung angezeigt sind, und steht in ständigem Austausch mit der meldenden Lehr-
kraft bzw. der Schule. 
 
Treten Hinweise auf psychische Auffälligkeiten zu Tage (z.B. Verhaltensauffälligkeiten in 
Schule, Familie und sozialem Umfeld, Gewalterfahrungen, Diffamierung, Störungen im 
Lern- und Leistungsbereich, Symptome einer somatischen oder psychischen Erkran-
kung), stellen Schoolworker, die Schule direkt oder Eltern Kontakt mit dem Schulpsy-
chologischen Dienst her. Diese veranlassen auf der Grundlage einer psychologisch-
psychotherapeutischen Abklärung weitergehende Hilfen, wie z.B. die Inanspruchnahme 
von weiterer psychologischer Unterstützung oder von Angeboten der Jugendhilfe für die 
betroffenen Schüler und deren familiäres Umfeld. 
Treten Hinweise auf organische Erkrankungen auf, muss eine schriftliche Meldung 
(Formular Seite 37) durch den Schulleiter an den Jugendärztlichen Dienst des Ge-
sundheitsamtes  erfolgen. Dieser veranlasst auf der Grundlage einer sozialpädiatri-
schen Untersuchung  die Abklärung medizinischer Ursachen und eine evtl. Therapieein-
leitung. 
 
Viele Schüler, bei denen Schulverweigerung vermutet werden kann, fehlen über einen 
weiten Zeitraum entschuldigt. Häufig entschuldigen Eltern ihr verweigerndes Kind immer 
wieder, ohne dass eine Erkrankung vorliegt, um unentschuldigte Fehltage zu vermeiden. 
In solch unklaren Fällen ist eine frühzeitige Meldung an den Jugendärztlichen Dienst 
des Gesundheitsamtes  angezeigt.  
Nach dem Schulordnungsgesetz besteht die Möglichkeit, ein ärztliches Attest anzufor-
dern. Dies ist in entschuldigten, aber dennoch unklaren Fällen langer gesundheitlich be-
gründeter Abwesenheit empfehlenswert. 
 
Alle Hilfsdienste kooperieren miteinander und leiten gegebenenfalls die Zuständigkeit in 
Absprache mit der Schule und den Eltern untereinander weiter. Kommunikation und 
Rückkopplung zwischen allen Beteiligten ist Voraussetzung für die effektive Zusammen-
arbeit zwischen den Institutionen und den Lehrkräften. Auch nach Abschluss einer Maß-
nahme ist der Austausch weiterhin wichtig, um den längerfristigen Erfolg der Intervention 
zu konstatieren und ggf. rechtzeitig erneut zu intervenieren. Hierzu ist es nötig, dass 
die Schule die Hilfsdienste umgehend über eine erne ute Abwesenheit eines Schü-
lers informiert. 
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Zu 4. Weiteres Vorgehen 
Das weitere Vorgehen ist vom Einzelfall abhängig.  
Der Schulpsychologische Dienst leitet bei akuten Krisen und Schulverweigerung, die auf 
psychischen Auffälligkeiten und Störungen beruhen, nach entsprechender Psycho-
diagnostik, geeignete Hilfen und Kooperationen ein. Dabei erfolgt zu Beginn eine einge-
hende psychologisch-psychotherapeutisch fundierte Analyse der Hintergrund-
problematik der Schulabwesenheit. In vielen Fällen kommt im nächsten Schritt eine spe-
zielle, auf die Schule bezogene Angstbewältigungstherapie zum Einsatz, um Schulver-
meidungsverhalten abzubauen und Schüler, die Familie und die Schule im Umgang mit 
Angst und anderen Belastungsfaktoren zu stärken. Eine wichtige Maßnahme dabei kann 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, das z.B. Hilfen zur Erziehung einleiten kann, 
darstellen. 
In Notfällen wird zusätzlich eine ambulante bzw. stationäre ärztlich-psychiatrische oder 
weitergehende psychotherapeutische Behandlung eingeleitet. 
 
Die Anlaufstelle bei Schulverweigerung erhebt nach Zusenden des Meldebogens eine 
Situationsanalyse, die meist im vertrauten Rahmen im Elternhaus durchgeführt wird und 
Grundlage für das weitere Vorgehen ist. Hausbesuche zum Verstehen der Problematik 
in den Familien führt die Anlaufstelle in der Regel binnen einer Woche nach Eingang der 
Meldung des Schulversäumnisses durch. 
Den Schülern und Erziehungsberechtigten werden sowohl die rechtlichen Konsequen-
zen des verweigernden Verhaltens aufgezeigt, als auch die Folgen für den individuellen 
und beruflichen Werdegang des Schülers.  
In Absprache mit der Schule werden Vereinbarungen getroffen, wer, wann, wie dazu 
beitragen kann, eine weitere Abwesenheit von der Schule zu verhindern. Für eine Über-
gangszeit können Schüler morgens durch Mitarbeiter der Anlaufstelle in die Schule be-
gleitet werden. Schüler und Erziehungsberechtigte werden über Hilfsangebote informiert 
und wenn nötig zu Kontaktaufnahmen begleitet. 
 
Ein Austausch zwischen den helfenden Institutionen und allen im Netzwerk beteiligten 
Personen trägt zur Entwicklung eines Hilfekonzeptes für den Schüler bei. Dabei ist es 
hilfreich, den gesamten Ablauf aller erfolgten Maßnahmen nach Bestimmung einer ko-
ordinierenden Instanz zusammenzutragen und das weitere Vorgehen zielorientiert zu 
koordinieren und zu dokumentieren.  
 
Zu 5. Ordnungswidrigkeit nach dem Schulpflichtgeset z 
Diese Maßnahmen (5.) sollten nur als Ultima Ratio und erst nach Abklärung der Punkte 
2. bis 4. erfolgen, um dem Kind bei begründetem krankheitsbedingten Fehlen nicht Un-
recht zu tun und die Kooperation mit den Familien - vor Ausschöpfung aller diagnosti-
schen und therapeutischen Maßnahmen - nicht zu erschweren. 
Vor Einschalten des Ordnungsamtes (Bußgeld) oder der Polizei (Zuführung) halten wir 
eine Rücksprache mit der Anlaufstelle bei Schulverweigerung für sehr empfehlenswert. 
Falls die Maßnahme aus Sicht der Schule unabdingbar ist, kann geklärt werden, ob das 
Bußgeld gegen die Eltern oder gegen den Jugendlichen zu beantragen ist. Zusätzlich 
kann die Anlaufstelle den Eltern/ Familien helfen, eine Umwandlung des Bußgeldes in 
Ableistung von Arbeitsstunden zu beantragen. Ein Antragsformular auf Erlass eines Bußgeldes ist dem  
Anhang beigefügt. 
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7. Schulformspezifische Besonderheiten bei Schulabw esenheit 
 
 
Das Phänomen Schulabwesenheit tritt in allen Schulen auf. In Erweiterten Realschulen,  
Gesamtschulen und den Förderschulen ist das Auftreten von Schulabwesenheit am 
häufigsten.   
 
In den Grundschulen wurden bisher, laut Statistiken der Schoolworker, weitaus weniger 
Fälle von Schulabwesenheit konstatiert als in den weiterführenden Schulen.  
Der Tatsache, dass Experten (vgl. Hurrelmann, Fachtagung 06.10.2010 „5 Jahre Aktionsprogramm Ju-

gendhilfe – Schule – Beruf“) Probleme frühzeitig präventiv anzugehen, tragen wir Rechnung, 
indem wir die Meldeschwelle  für Grundschüler niedriger ansetzen: Wir empfehlen 
Grundschulen eine Meldung bei der Anlaufstelle bei Schulverweigerung bei 5 unent-
schuldigten Fehltagen im Halbjahr. Wir hoffen so, in Grundschulen durch ein frühzeitiges 
konsequent-klärendes Vorgehen bei Schulabwesenheit eine präventive Wirkung zu er-
zielen. 
 
Die Zuständigkeit der Schulabwesenheitsfälle in Gymnasien liegt bei den Schoolworkern 
für den Bereich SEK I. Sie haben an allen Gymnasien Rufbereitschaften eingerichtet 
und unterstützen die Schulen bei der Einleitung individuell geeigneter Maßnahmen. 
 
Auch in den Berufsbildungszentren kommt Schulabwesenheit häufig vor. 
In den von der MOBil Jugendberatung begleiteten BGJ-, BGS- und BVJ-Klassen, die 
nicht im Rahmen von Schulmodellen (Produktionsschule, BGJ Dual) sozialpädagogisch 
betreut werden, sind deren Mitarbeiter Ansprechpartner für Schulverweigerung. Es han-
delt sich hierbei um ein außerschulisches Angebot, das von Lehrkräften, Eltern und 
Schülern im Rahmen eines offenen Beratungsangebotes in der Beratungsstelle genutzt 
werden kann.  
In allen anderen Klassen der Berufsbildungszentren ist die Schulleitung allein zuständig. 
 
In den Klassen der Produktionsschule und des Dualen BGJ/BGS sind die sozialpädago-
gischen Fachkräfte betraut mit der Prävention, Erfassung und Verfolgung von Schulab-
wesenheit und bemüht um die Stärkung der Schulmotivation. 
 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es im Rahmen des „Aktionsprogramms Jugend-
hilfe-Schule-Beruf“ ein vernetztes System von zuständigen Fachkräften im Landkreis 
Saarlouis für alle Schulformen gibt, das den Schulen darin Unterstützung anbietet, 
Schulabwesenheit zu erfassen und dem Phänomen konsequent und zunehmend ein-
heitlich zu begegnen.  
 
In besonders massiven Fällen soll die Anlaufstelle bei Schulverweigerung direkt von Er-
weiterten Realschulen, Gesamtschulen und Förderschulen mittels Meldebogen zu Rate 
gezogen werden. Für Grundschulen legen wir die Meldeschwelle noch niedriger an. 
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8. Adressen und Kurzbeschreibungen  
    der unterstützenden Einrichtungen 

 
 
�  Schoolworker an Grund- und Förderschulen   Seite 15 
�  Schoolworker an weiterführenden Schulen   Seite 16 
�  Schulpsychologischer Dienst     Seite 17 
�  Jugendärztlicher Dienst Gesundheitsamt   Seite 18 
�  Anlaufstelle bei Schulverweigerung    Seite 19 
�  Amt für Ordnungswidrigkeiten      Seite 20 
�  Polizei Saarlouis       Seite 21 
�  Polizei Dillingen       Seite  22 
�  Amtsgericht        Seite 23 
�  Jugendamt        Seite 24 
�  MOBil Jugendberatung      Seite 25 
�  Jugendmigrationsdienst      Seite 26 
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Institution & 
Kontakt 
 

 
 
 
 
 
 
Schoolworker an Grund- 
und Förderschulen 
 

 
Schoolworkerbüro 

 
Stummstr. 68-70 

(Ecke Kirchenstraße) 
66763 Dillingen 

 
Tel.: 0 68 31-7 64 13 55 

E-mail: schoolworkerawo-
ssm@gmx.de 

 
Zuständigkeit 
 

LehrerInnen, Eltern und  
SchülerInnen der Grund- und 
Förderschulen im Landkreis 
Saarlouis 
 

 

Aufgabenbereich und 
Tätigkeiten  
 

·  Präventiver Handlungs- 
ansatz an den einzelnen  
Schulen 

·  Anamnese der Situation 
durch professionelle  
Beratungsgespräche 

·  Unterstützungsmaßnah-
men     der LehrerInnen, El-
tern 
und SchülerInnen  

·  Kontaktaufnahme zu El-
tern: 

·  Informationen zu Hilfsmaß-
nahmen und Ansprech-
partnerInnen  

·  Weitervermittlung zur und 
Kooperation mit Anlaufstel-
le bei Schulverweigerung 

·  Vernetzung mit anderen  
Institutionen (z.B. Jugend- 
amt, Gesundheitsamt usw.) 

·  Bündelung von Ressour-
cen 

 

 

Zugang 
 

Meldung durch LehrerInnen, 
Eltern oder Dritte sowohl an 
den Schulen während der Prä-
senzzeiten, als auch im exter-
nen Schoolworkerbüro 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

  
Schoolworker 
an weiterführenden Schulen 
 
CJD Bildungszentrum 
CJD Homburg/Saar gGmbH 
Schoolworker im Landkreis Saarlouis 
Lothringerstr.23         66740 Saarlouis 
Tel.: 0 68 31 - 7 68 79 93   Fax : 0 68 31 - 7 68 81 38 
e-mail: schoolworker@cjdhomburg.net 

Zuständigkeit 
 
 
 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer der 20  
weiterführenden Schulen im Landkreis Saarlouis 
Projektleitung:    Frau Ulrike Dehmelt  (01 60-41 34 929 )   

  
       

Aufgabenbereich 
und Tätigkeiten (im 
Zusammenhang mit 
Schulverweigerung) 

- Information  über Hilfsmöglichkeiten im Landkreis Saarlouis an  
Lehrerinnen, Lehrer und Eltern 

- Kooperation mit der Anlaufstelle für Schulverweigerung im Landkreis 
Saarlouis 

- Ansprechpartner für alle, die Reintegration von Schülerinnen und  
Schülern betreffenden Probleme und Fragestellungen 

- Vernetzung mit bestehenden Hilfsangeboten im Landkreis Saarlouis 
- Vermittlung an Beratungsstellen und Ansprechpartner (Schulpsychologi-

scher Dienst, Anlaufstelle DW, Jugendamt ASD) im Landkreis Saarlouis 
- Rückkopplung mit der Schule 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

               

Schulpsychologischer Dienst 
Amt 46 
 
Professor-Notton-Straße 5 
66740 Saarlouis 
Telefon: 06831 / 4 44 – 450 
Telefax: 06831 / 4 44 – 331 
Email: schulpsychologischer-
dienst@kreis-saarlouis.de 
Internet: www.kreis-saarlouis.de 
   

 
Schulpsycholog/innen: 
 
Dipl.-Psych. Martin Dollwet  
          (3/4-Stelle)  
         Stellvertretender Amtsleiter  
Dipl.-Psych. Brigitte Galla M.A.,  
         Psychologische Psychotherapeutin 
Dipl.-Psych. Dipl.-Soz. Sabine Hesidens-Lion  
         (3/4-Stelle) 
Dipl.-Psych. Ulrike Reith (1/2-Stelle) 
Dipl.-Psych.Christoph Schwanck (1 Stelle) 
Dipl.-Psych. Roland Waltner,  
          Amtsleiter, Psychologieoberrat  
          Psychologischer Psychotherapeut 
          Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
 
Sekretariat:  
 
Susanne Ehl (1/2-Stelle), Verwaltungsangestellte 
Dorothé Schmitt (1/2-Stelle), Verwaltungsangestellte 
Rosemarie Schramm, Verwaltungsangestellte 
 

Zuständigkeit 
 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen im 
Landkreis Saarlouis  

Aufgabenbereich 
Tätigkeiten 

·  Schulpsychologische und schulpsychotherapeutische Krisenintervention in der 
Dienststelle, in der Schule und im häuslichen Umfeld des betroffenen Schülers 

·  Schulpsychologische und schulpsychotherapeutische Untersuchungen und Stel-
lungnahmen 
�  zur Analyse der Hintergrundproblematik der Schulverweigerung 
�  zur Diagnose von psychischen Störungen 
�  zu Störungen im Lern- und Leistungsbereich, z.B. Teilleistungsstörungen 

(Legasthenie und Dyskalkulie), Lernbehinderung, Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsstörungen 

�  zu Verhaltensauffälligkeiten in Schule, Familie und sozialem Umfeld, z.B. 
bei Schulangst, Schulschwänzen, Hochbegabung (Störung des Unterrichts 
z.B. aufgrund von Langeweile), Gewalterfahrungen und Mobbing 

�  zum Ruhen der Schulpflicht und zur Beurlaubung 
�  zur Überprüfung von sonderpädagogischem Förderbedarf und beratende 

Mitarbeit bezüglich des weiteren Bildungsganges 
·  Weiterführende Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schüler, Eltern 

und Lehrer, z.B. durch 
�  gezielte Förderung und auf die Schule bezogene Therapie und Trainingsfor-

men für die betroffenen Schüler 
�  Mithilfe bei der Lösung von Konflikten zwischen Schülerinnen, Schülern 

und Lehrkräften, zwischen Eltern und Lehrkräften und innerhalb der Schule 
�  Schullaufbahnberatung und Begleitung eines möglichen Schulwechsels 

·  Vermittlung  in ambulante und stationäre Psychotherapie bzw. psychiatrische 
Behandlung 

·  Vernetzung und Zusammenarbeit mit den an den Interventionen beteiligten In-
stitutionen, z.B. Anlaufstelle für Schulverweigerung, Gesundheitsamt, Kreisju-
gendamt, Ordnungsamt, Polizei, Schoolworker, Schule 

    
Zugang Meldung in unserem Sekretariat durch Anlaufstelle für Schulverweigerung, betroffe-

ne Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreisjugendamt, Gesundheitsamt, Ordnungs-
amt, Polizei, Schulen und Schulaufsichtsbehörde 
Anmeldungsbögen für Schulen und Eltern sind über das Sekretariat erhältlich. 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
  

Jugendärztlicher Dienst 
Gesundheitsamt 
 

Gesundheitsamt Landkreis Saarlouis 
Jugendärztlicher Dienst 
Choisyring 5 
66740 Saarlouis 
Tel.:   06831 - 444 738 
Fax:   06831 - 444 712 
Email der Jugendärztinnen: 
drmweber@kreis-saarlouis.de 
gerda-schmidt-graf@kreis-saarlouis.de 
drsusanne-alff@kreis-saarlouis.de 
claudia-stodden@kreis-saarlouis.de 

Zuständigkeit Schülerinnen und Schüler aller Schul-
formen im Landkreis Saarlouis und de-
ren familiäres und schulisches Umfeld  

 

Aufgabenbereich �  Beratung von Schülerinnen, Eltern,  
   Lehrern, Schoolworkern etc. zu allen  
   medizinischen /gesundheitsrelevanten  
   Fragen im Zusammenhang mit  Schul- 
   verweigerung, Schulangst,  
   Schulphobie 
�  Kinderärztliche/sozialpädiatrische  
   Anamnese, Exploration und ärztliche 
   Untersuchung  
�  Bei Bedarf Vermittlung an  
   weiterführenden diagnostische  
   und therapeutische Stellen   
�  Kooperation mit  Kinder- und  
   Jugendärzten in Praxis und Klinik, 
   mit sonstigen Fachärzten und Haus- 
   ärzten, mit Jugendhilfe,  Erziehungs- 
   beratungsstellen, Psychologen, 
   ambulanter und stationärer Kinder- 
   und Jugendpsychiatrie und sonstigen 
   diagnostischen und therapeutischen 
   Anlaufstellen 

Meldungen sind mit schriftlichem Un-
tersuchungsauftrag (Formular Seite 37) 
und Vorlage bisher eingereichter ärztli-
cher Atteste an den Jugendärztlichen 
Dienst zu richten. 
 
Telefonische Voranmeldung ist möglich 
über die Sekretariate des Jugend-
ärztlichen Dienstes. 

�  Frau Eisenbart - Tel.: 444 738 
�  Frau Scheid     - Tel.: 444 731 
 

Es wird an die für Wohnort oder Schule 
zuständige sozialmedizinische Assisten-
tin und Jugendärztin weiter vermittelt.  
 
JÄ Dr. Monika Weber       Tel.: 444 738 
JÄ Gerda Schmidt-Graf    Tel.: 444 731 
JÄ Dr. Susanne Alff          Tel.: 444 737 
JÄ Dr. Claudia Stodden    Tel.: 444 732 

Tätigkeit Beratung und Untersuchung vornehm-
lich im Gesundheitsamt, auch in der 
Schule und aufsuchend im Rahmen von 
Hausbesuchen jeweils nach schriftli-
chem Untersuchungsauftrag und schrift-
licher und/ oder telefonischer Termin-
vereinbarung mit der Familie 

 

Zugang Meldung mit schriftlichem Untersu-
chungsauftrag durch Schulen, schulpsy-
chologischen Dienst, Schoolworker, 
auch telefonische Voranmeldung mög-
lich, Einbestellung auch nach Meldung 
durch betreuenden Kinder- und Jugend-
arzt, Hausarzt, Klinik, Eltern oder sons-
tige Beteiligte 

Siehe Meldebogen S. 36  
und auf Anfrage erhältlich 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

 

    ANLAUFstelle bei 
   Schulverweigerung 

  
 

 

Diakonisches Werk an der Saar GmbH 
Am Kleinbahnhof 7a 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831 487322 
FAX: 06831 41868 
Email: anlauf-sls@dwsaar.de 
 

Zuständigkeit 
 
 
 

Schüler, Eltern und Lehrer der 
Erweiterten Realschulen  
und Gesamtschulen, Grund- und 
Förderschulen des Landkreises 
SLS 
 

 

Aufgabenbereich Kontaktaufnahme zu Schüler/ 
innen und deren Eltern, die die 
Schule trotz Einleiten erster 
Maßnahmen der Schulen nicht 
besuchen 

Durch die Mitarbeiter Norbert Preuß und 
Helga Weber 
Aufteilung der Zuständigkeiten erhältlich 
per FAX und Email 
 

Tätigkeit Haus- und Schulbesuche, Einlei-
tung oder Durchführung unter-
stützender Maßnahmen 
 

Info-Faltblatt  mit weiteren Erläuterungen 
erhältlich per FAX & Email 
 

Zugang Meldung durch Schulen, Eltern 
oder Dritte (ASD des Jugendam-
tes, Schoolworker, Schulpsycho-
logischer Dienst etc.) 
 

Meldebögen für Schulen und Dritte erhält-
lich per FAX & Email 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
  

Amt 
für 

Ordnungswidrigkeiten 

Landkreis Saarlouis 
Amt für öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 
-Bußgeldstelle- 
Kaiser-Wilhelm-Str. 4-6 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831   444 369 
FAX: 06831-444 308 
e-mail:  
rosel-gladel@kreis-saarlouis.de 
 

Zuständigkeit 
 
 
 

Zuständig für die Ahndung 
der Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Gesetz über die 
Schulpflicht im Saarland 

 

Aufgabenbereich Erlass von Bußgeld-
bescheiden an die Schüler/-
innen bzw. Eltern 

 

Tätigkeit Beantragung einer Ar-
beitsauflage beim Amtsge-
richt auf Antrag der Betrof-
fenen bzw. von Amts wegen, 
wenn die Bußgeldzahlung 
verweigert wird. 

 

Zugang Anzeige der Schulen  
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

 
Polizei Saarlouis 
 

Polizeibezirksinspektion (PBI) 
Saarlouis 
Kriminaldienst 
Jugendsachbearbeiter 
Alte-Brauerei-Str. 3 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831   901-260 
Fax : 06831  901-255 
 
LPD-SL-PBI-
Saarlouis@polizei.slpol.de 

Zuständigkeit 
 
 
 

Schulleitung  

Aufgabenbereich Schulzuführung i.d.R. durch Beamte des 
Kriminaldienstes mit Zivilfahr-
zeug und in Zivilkleidung 

Tätigkeit Abholung zu Hause und 
Verbringung zur Schule 

Erfolgt durch die örtlich zu-
ständigen Beamten des Krimi-
naldienstes 
Zuständigkeiten: 
 
PBI Saarlouis 

- Stadt Saarlouis 
- Gmd. Wallerfangen 

 
Dillingen: siehe nächste 
                 Kurzbeschreibung 
 
PI Bous 

- Gmd. Bous 
- Gmd. Ensdorf 
- Gmd. Schwalbach 
- Gmd. Überherrn 
- Gmd. Wadgassen 

 
PI Lebach 

- Stadt Lebach 
- Gmd. Saarwellingen 
- Gmd. Schmelz 

Zugang Schriftliches Ersuchen durch 
Schulleitung einige Tage vor 
der gewünschten Zuführung 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

 
Polizei Dillingen 
 

Polizeiinspektion  
Dillingen 
Rathausstraße 1 
66763 Dillingen 
 
Kriminaldienstleiter  
KHK Hoffmann 
Tel.: 06831/977-250 
khkhoffmann@gmx.de 
 
oder JugendsachbearbeiterIn 
 
KOK Lehnert, Tel. 977- 256 
KOK Leinenbach, Tel. 977-264 
KOK´in Orth, Tel. 977-254 
 

Zuständigkeit 
 
 
 

Schulleitung Kriminaldienstleiter oder 
JugendsachbearbeiterInnen des 
Kriminaldienstes oder auch im 
Einzelfall Jugendsach-
bearbeiterInnen 
der Dienstgruppen 

Aufgabenbereich Schulzuführung JugendsachbearbeiterInnen 
des Kriminaldienstes i.d.R.  
mit Zivilfahrzeug und in Zivil-
kleidung 

Tätigkeit Abholung zu Hause und 
Verbringung zur Schule 

Erfolgt durch die örtlich zu-
ständigen Jugendsach-
bearbeiterInnen 
des Kriminaldienstes 
 
Zuständigkeiten: 
in folgenden Kommunen 
 

- Stadt Dillingen 
- Gmd. Nalbach 
- Gmd.Rehlingen-

Siersburg 
 

Zugang Schriftliches Ersuchen oder 
vorherige telefonische Ab-
sprache durch die Schullei-
tung einige Tage vor der ge-
wünschten Zuführung 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
  

Amtsgericht Saarlouis 
 

Amtsgericht Saarlouis 
Prälat-Subtil-Ring 10 
Tel.: 06831 445-0 
Fax : 06831 445-311 
e-mail:  
poststelle@agsls.justiz.saarland.de 
 

Zuständigkeit 
 
 
 

·  Strafrecht 
·  Zivilrecht 
·  Familienrecht  
·  Betreuungssachen 
·  Registergericht 

 

Aufgabenbereich ·  Ordnungswidrigkeiten 
·  Strafsachen 
·  Erzwingungshaft 
·  Arbeitsauflagen 
·  Arrest 

 

Tätigkeit ·  Hauptverhandlung 
·  Anhörung 

 

Zugang ·  Amt für Ordnungs-
widrigkeiten (Land-
ratsamt Saarlouis) 

·  Staatsanwaltschaft 
Saarbrücken 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
  

    Kreisjugendamt 
 

Kreisjugendamt Saarlouis 
Professor-Notton-Straße 2 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831   444 204 
FAX: 06831-444 600 
Email:bruno-zipp@kreis-saarlouis.de 

Zuständigkeit 
 
 
 

Schüler/innen, Eltern und 
Lehrer hinsichtlich aller 
Schulformen im Kreis Saar-
louis 

 

Aufgabenbereich Beratung von Schüler/innen, 
Eltern, Lehrern, eventuell 
Durchführung familienunter-
stützender Maßnahmen 

Durch die Mitarbeiter der Sozialen 
Dienste 
Aufteilung nach Bezirken 
Aktuelle Zuständigkeiten sind direkt 
beim Jugendamt zu erfragen 

Tätigkeit Beratung im Jugendamt, in 
der Schule und im Haushalt 
der Eltern; Durchführung 
familienunterstützender 
Maßnahmen und ggf. Prü-
fung familienrechtlicher 
Maßnahmen 

 

Zugang Meldung durch Schulen, 
Schoolworker, Eltern oder 
sonstiger Beteiligter 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

 
Diakonisches Werk an der Saar 
gGmbH  
 
M otivation 

Orientierung 

Bildung 
MOBil Jugendberatung 
Saarlouis 

MOBil Jugendberatung 
Am Kleinbahnhof  7a  
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831 – 80021 
Fax:  06831 - 41868 
e-mail: mobil-sls@dwsaar.de 
 

Zuständigkeit 
 
 
 

1. Beratung und Begleitung 
berufsschulpflichtiger 
SchülerInnen in den 
schulischen BVJ und BGJ-
/BGS-Klassen der 
Berufsbildungszentren des 
Landkreises Saarlouis  
2. Beratungs-, Informations- 
und Kontaktstelle für 
Jugendliche und junge 
Erwachsene im Übergang 
von der Schule in den Beruf 
im Rahmen der offenen 
Beratung 

 

Aufgabenbereich 1. Berufsbezogene Beratung 
und Unterstützung bei der 
Ausbildungsplatz- und 
Arbeitsplatzsuche 
2. Berufliche Orientierung 
und Lebensplanung 
3. Beratung und 
einzelfallbezogene Hilfen 

 

Tätigkeit Klassenveranstaltungen, 
Gruppenangebote, Planung 
und Durchführung 
präventiver Projekte mit 
Kooperationspartnern, 
einzelfallbezogene Hilfen 

 

Zugang 1. Aufsuchende Arbeit an 
den Berufsschulzentren 
2. Angebot der offenen 
Beratung 
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Institution & 
Kontakt 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jugendmigrationsdienst 

Caritasverband Saar-
Hochwald e.V. 
Jugendmigrationsdienst  
Dienststelle Dillingen 
Neustraße 37 
66763 Dillingen 
Tel.: 06831-98694 17 
FAX: 06831-9869428 
e-mail:  
w.lepage@caritas-dillingen-
saar.de 
Webseite: www.caritas-
saarlouis.de 

Zuständigkeit 
 
 
 

Der Jugendmigrationsdienst bietet Un-
terstützung bei der sprachlichen, schuli-
schen, beruflichen und sozialen Integra-
tion von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Migrationshin-
tergrund bei sicherem Aufenthaltsstatus 
im Alter von 12 Jahren bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres. 

 

Aufgabenbe-
reich/Tätigkeit 

Individuelle Beratung von jungen Mig-
rantinnen und Migranten (Case-
Management) zum Entwickeln einer 
sinnstiftenden und realistischen Le-
bensperspektive und Unterstützung und 
Ermutigung bei den ersten Schritten auf 
diesem Weg  

Vermittlung von Sprachkursen 

Vermittlung von ÜbersetzerInnen / 
DolmetscherInnen 

Gruppenangebote/ Freizeitangebote 

Vermittlung zwischen Schulen und 
Familien mit Migrationshintergrund in 
schwierigen Situationen  

Projekttage zum Thema Vorurteile und 
Fremdenfeindlichkeit bzw. zu Fragen 
der Integration von Zuwanderern  

 

Zugang Für alle junge Migrantinnen und 
Migranten im Alter zwischen 12 und 
27 Jahren 
Beratung und aufsuchende Arbeit  
Unterstützung kultursensibler Arbeit 
von Schulen und sonstigen Einrich-
tungen 
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9. Ausblick 
 
 
Die Ursachen für Schulabwesenheit sind individuell und vielfältig. Ungünstige familiäre 
Rahmenbedingungen, hohe schulische Leistungsanforderungen, Überforderung, Ag-
gressivität und Mobbing von Schülern an den Schulen und auf Schulwegen können da-
zu beitragen, dass Kinder dem Unterricht fernbleiben. Einer Verfestigung verweigernden 
Verhaltens wird entgegengewirkt, wenn alle Beteiligten auf das Verhalten frühzeitig rea-
gieren und professionelle Hilfen dort ansetzen, wo die Verweigerung entsteht.  
 
Die Schule steht nicht allein mit diesen Aufgaben. Ein Netzwerk von Hilfsangeboten ist 
im Landkreis installiert und gewinnt durch enge Kooperation zunehmend an Bedeutung 
und Wirksamkeit. Im Juli 2005 startete im Landkreis Saarlouis das Aktionsprogramm 
Jugendhilfe-Schule-Beruf mit schulinternen und externen Hilfsangeboten: Rund 40 Mit-
arbeiter aus verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen kooperieren unter dem Leitgedan-
ken, die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss und Ausbildung langfristig zu ver-
mindern und eine Integration in die Berufswelt zu fördern. Das Aktionsprogramm stellt 
ein vernetztes Hilfsangebot für Schulen und Betroffene dar. 
 
Zum Thema Schulabwesenheit werden für Lehrkräfte Fortbildungen angeboten, die die 
Sensibilität gegenüber diesem Phänomen erhöhen. Ebenso helfen Präventivprojekte im 
Klassenverband (z.B. soziales Kompetenztraining), die Sinne aller Beteiligten für die 
Problematik zu schärfen und dazu beizutragen, frühzeitig Warnsignale zu identifizieren 
und Verantwortung zu übernehmen. Sinnvoll erscheint in diesem Zusammenhang, be-
reits in Grundschulen jedem Fall von Schulabwesenheit nachzugehen, so dass ein di-
rektes Reagieren einer möglichen Verfestigung vorbeugt.  
 
Im Jahr 2009 hat das Land allen Landkreisen die Installation von Grundschulschoolwor-
kern bezuschusst. Im Landkreis  Saarlouis, der seit 2003 Schoolworker auch an Grund-
schulen hat, bedeutet diese Unterstützung, dass allen Grundschulen ein Kooperations-
angebot gemacht werden konnte und damit eine noch bessere Zusammenarbeit – auch 
hinsichtlich des Phänomens Schulabwesenheit – erreicht werden kann. 
 
In Frankreich hat das Phänomen dazu  geführt, dass Eltern Kindergeld verweigert wird, 
wenn sie nicht dafür sorgen, dass Ihre Kinder die Schule besuchen.  Die Schule allein 
kann nicht dafür Sorge tragen, dass die Schulpflicht erfüllt wird. Auch die Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule wird dies allein dauerhaft nicht erreichen. In der Tat brau-
chen wir die Verantwortungsübernahme durch Eltern; ob ein sanktionierendes  Vorge-
hen hierbei hilfreich ist kann an dieser Stelle nicht ausreichend recherchiert und erläutert 
werden. Spannend scheint uns, französische Studien zur Veränderung der Anzahl von 
Fehltagen bei Schülern im Auge zu behalten! 
 
Die statistischen Angaben zur Schulabwesenheit, die dieser Handlungsempfehlung zu-
grunde liegen, entstammen verschiedenen Quellen und stellen lediglich Schätzungen 
dar. 
Die empfohlenen Vorgehensweisen bei Schulabwesenheit können als Grundlage die-
nen, in Zukunft Schulabwesenheit im Landkreis Saarlouis statistisch besser erfassen zu 
können. Damit würde das Phänomen messbar und auswertbar. Langfristig wäre da-
durch eine angemessene Maßnahmenanalyse und Bedarfsplanung denkbar. Wenn alle 
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Beteiligten ein einheitliches Vorgehen bei Schulabwesenheit mit gestalten, wird eine 
stärkere wissenschaftliche Bearbeitung dieses Phänomens ermöglicht. 
 
Eine Fortschreibung der Handlungsempfehlung unter Einbeziehung aller Veränderun-
gen, die sich nach der Veröffentlichung ergeben, ist vorgesehen. 
 
Die Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwesenheit ist auf der Basis von 
Kooperation und gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule entstanden.  
 

Koordinationsstelle Jugendhilfe und Schule 
April 2011 
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10. Kommentiertes Literatur- und Linkverzeichnis
 
 

Zur Begrifflichkeit 
 
Warnke, Jans T.: Schulverweigerung , Monatsschrift Kinderheilkunde 12/2004. 
 
v. Gontard , Alexander; Expertenkommission des Bildungsministeriums des Saa r-
landes: Handbuch Schulangst , Saarbrücken, 2006 (unveröffentlicht).  
 
 

Empfehlungen zum Umgang mit Schulverweigerern aus v erschiedenen  
Bundesländern; Leitfäden zum Handeln. 

 
Stadt Braunschweig. Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (Hrsg.): Reader 
„Schulverweigerung und Schuleschwänzen“  - ein Kompendium für die Braun-
schweiger Schulen und Institutionen – 3. überarbeitete Auflage. Braunschweig, Juli 
2003. 

Zentral: ein Acht-Punkte Maßnahmenkatalog zur Prävention, Intervention und Rehabilitation bei 
Schulverweigerung. Sehr konkrete Handlungsempfehlungen auf einer Seite. Dreiseitige Erläute-
rung des Maßnahmenkatalogs. Hinweise zum Einschalten von Kooperationspartnern (Jugendhil-
fe, Ordnungsamt, Polizei) und Darstellung der Verfahrensabläufe dort. Sehr gut ist auch der um-
fangreiche Anhang mit Musterschreiben. (Musteranschreiben an kooperierende Behörden und El-
tern). Online im Internet: URL: 

http://www.bmfsfj.de/Publikationen/kjhg/4-Broschueren-handreichungen-websites-und-
literaturhinweise/4-1-Regionale-informationen-broschueren-und-
links/niedersachsen.html 
[13.04.11] 
 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt temberg in Zusammenarbeit 
mit dem Innenministerium Baden-Württemberg und dem Ministerium für Arbeit 
und Soziales Baden-Württemberg  (Hrsg.): Aktiv gegen Schulschwänzen. Stuttgart, 
Juli 2006 

70 Seiten davon 15 Seiten über Maßnahmen der Schule und 10 Seiten Maßnahmen der Partner 
der Schule (Polizei- Ordnungs- und Jugendamt und Jugendsozialarbeit). Online im Internet. URL: 
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-
s/kwwbt66ik191tjntc413p4awi1vgrnfv/show/1188175/504103_Br_Schulschwaenz
en.pdf 
 [13.04.11] 
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Stadt Neunkirchen/ Saar: Handlungsempfehlung zum Vo rgehen bei Schulabwe-
senheit im Landkreis Saarlouis. Neunkirchen, April 2010. 

http://www.landkreis-
neunkir-
chen.de/fileadmin/user_upload/lknk/Kompetenzagentur/Handlungsempfehlung.Schulabwesenheit.
09.2010.pdf 
 
[13.04.11] 

 
Stadt Oldenburg. Amt für Schule und Sport; Fachdien st Schule : Ermittlung der 
Situation der Schulverweigerer in der Stadt Oldenbu rg. Situationsanalyse und 
Handlungsansätze Bericht zur Untersuchung von angezeigten Schulpflichtverletzungen 
sowie von Schulversäumnissen in Hauptschulen, Förderschulen und Gesamtschulen, 
2006.  

72 Seiten mit Inhaltsverzeichnis; davon ca. 50 Seiten Statistik zu Schulverweigerung in Oldenburg 
von 2003-2006 (Vorkommen besonders in der Hauptschule). 9 Seiten über präventive und rehabi-
litative Maßnahmen; häufiger Bezug zu Thimm und Ricking. Literaturliste; Anhang mit Anwesen-
heitsliste und Fragebögen. Online im Internet. URL: 
http://nibis.ni.schule.de/~froebold/Materialien/Konzepte/Bericht.pdf 
 [13.04.11] 

 
 

Standardwerke des DJI  
zu finden unter www.dji.de der Link Publikationen  

führt zur Literatursuchmaschine des DJI 
 

Fischer , Sonja: Schulmüdigkeit und Schulverweigerung . Eine annotierte Bibliografie 
für die Praxis. München/ Halle, 2005/ Dokumentation 08/2005. 

Das Buch enthält ca. 50 Zusammenfassungen von Literatur zum Thema Schulverweigerung und 
gibt damit einen breiten Überblick über Publikationen ab dem Jahr 2000. Die Abstracts gliedern 
sich in die drei Bereiche Theoretische und empirische Analysen zum Thema Schulverweigerung, 
Pädagogische Hilfestellungen, Leitlinien, Erfahrungsberichte und Praxismodell“. Online im Inter-
net. URL: 
http://www.dji.de/bibs/229_5044_Doku_8_2005_fischer.pdf 
 [13.04.11] 

 
Hofmann-Lun , Irene; Kraheck , Nicole: Förderung schulmüder Jugendlicher.  Neue 
Wege der Kommunikation von Jugendsozialarbeit und Schulen in den Schulmüden-
Projekten in Nordrhein-Westfalen. München/ Halle, 2004/ Wissenschaft für Praxis 
1/2004. Online im Internet. URL: 

http://www.dji.de/bibs/9_2162_WP_2004_NRW.pdf 
[13.04.11] 
 

 
Michel , Andrea (Hrsg.): Den Schulausstieg verhindern . Gute Beispiele einer frühen 
Prävention. München/ Halle, 2005/ Dokumentation 03/2005. 

„Im Rahmen des ,Netzwerks Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung` werden 
Förderansätze aus der bundesweiten Praxis beschrieben.“ (Aus dem Abstract von Christa Teme-
schinko-Berzl. Online im Internet. URL: http://www.dji.de/cgi-
bin/projekte/bchlst1.php?browid=4452&projekt=9&kurzform=0 [01.06.07]). Dabei steht die Zu-
sammenarbeit oder Vernetzung zwischen Jugendhilfe und Schule im Mittelpunkt. Ein einleitender 
Teil beschäftigt sich mit dem Begriff der Prävention und Methoden zur frühzeitigen Prävention. Im 
Teil „Praxisbeispiele“ werden innovative Schulkonzepte vorgestellt. Der letze Teil stellt Projekte für 
Schulverweigerer vor, die in Kooperation von Jugendhilfe und Schule stattfanden. Gesamte Do-
kumentation online im Internet. URL: 
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http://www.dji.de/bibs/229_4452_Doku_3_2005_michel.pdf 
[13.04.11] 
 
 

Schreiber  Elke (Hrsg.): Chancen für Schulmüde:  Reader zur Abschlusstagung des 
Netzwerkes Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung am Deutschen Ju-
gendinstitut e.V. München/ Halle, 2006. 

„Der vorliegende Reader ,Chancen für Schulmüde` beinhaltet Fachbeiträge, die auf der Ab-
schlusstagung des Netzwerks Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung am 16. 
September 2005 in Leipzig Grundlage für die Diskussionen in den Fachforen und Workshops wa-
ren.“ (Aus dem Abstract von Anke März. Online im Internet. URL:  
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/bchlst1.php?browid=6264&projekt= 
229&kurzform=0[01.06.07]).  
211 Seiten, die auch Abstracts der obengenannten Werke (Den Schulausstieg verhindern, Nicht 
beschulbar?) enthalten und damit einen schnellen Blick auf die Projekte für Schulverweigerer in 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule zulassen. Darüber hinaus ist zur Elternarbeit auch 
das Kapitel 5: Elternpflichten und Elternkompetenzen – Schulverweigerung im familiären Kontext 
interessant. Der gesamte Reader ist online im Internet. URL: 
http://www.dji.de/bibs/229_6264_Reader_Chancen_fuer_Schulmuede.pdf 
[13.04.11] 

 
Schreiber  Elke (Hrsg.): Nicht beschulbar ? Gute Beispiele für den Wiedereinstieg in 
systematisches Lernen. München/ Halle, 2005/ Dokumentation 05/2005. 

In der vorliegenden Publikation werden gute Praxisbeispiele vorgestellt, deren Förderangebote Jugend-
liche erreichen, die die Schule dauerhaft schwänzen und sich von der Schule weitgehend „verabschie-
det“ haben (Schulverweigerer). Sie haben über einen längeren Zeitraum einen Prozess der Abkehr von 
der Schule vollzogen, so dass sie als „schulfern“ und zum Teil auch als „nicht beschulbar“ charakteri-
siert werden. (Aus dem Abstract von Christa Temeschinko-Berzl. Online im Internet. URL: 
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/bchlst1.php?browid=4651&projekt=9&kurzform=0 [01.06.07]). 
Die beschriebenen Projekte bedienen sich daher eines außerschulischen Lernortes. Die Projekt-
beschreibungen gliedern sich in drei Schwerpunkte: Außerschulische Beschulung schulaversiver 
Jugendlicher (8 Projekte), Betreuungs- und Beratungsprojekte in Kombination mit außerschuli-
schen Förderangeboten (4 Projekte) und Zielgruppenspezifische Ansätze – Migrationshintergrund, 
geschlechtsspezifische Arbeit (4 Projekte). Gesamte Dokumentation online im Internet. URL: 
http://www.dji.de/bibs/229_4651_Doku_5_2005_schreiber.pdf 
 [13.04.11] 
 

 
 

Saarländisches Schulrecht 
 

Das Saarländische Schulpflichtgesetz  (Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saar-
land) regelt den Beginn und die Dauer der Allgemeinen Schulpflicht und der Berufs-
schulpflicht. Für den Themenkomplex der Schulverweigerung sind relevant: die Möglich-
keit des Ruhens der Schulpflicht für das letzte Schulbesuchsjahr §13(2), der Schul-
zwang, der die polizeiliche Zuführung regelt §16, Zuwiderhandlungen werden nach §17 
als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet. Bei groben Verstößen sieht 
§17(4) eine Strafverfolgung unter Androhung von Geld- oder Freiheitsstrafe vor. Online 
im Internet.  
URL: http://www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/223-3.pdf 

[13.04.11] 
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Die Allgemeine Schulordnung  (ASchO) regelt die An- und Abmeldung an einer Schu-
le, den Schulwechsel, Beurlaubungen, die Entschuldigungspflicht §8 (1), die Pflichten 
der Erziehungsberechtigten, die Rolle des Schulpsychologischen Dienstes, liefert aber 
auch Verhaltensmaßregeln für Schüler und Hinweise zu Erziehungsmaßnahmen des 
Lehrers. Pädagogisch adäquat erscheint hier das Nacharbeiten unter Aufsicht §16(2)2. 
Online im Internet. URL: Des Weiteren regelt sie durch die Verordnung vom 28.07.2006 
(Amtsblatt S.1439) auch die Schulgesundheitspflege, Schulfürsorge und Unfallversiche-
rung §18(1)-(9).  
URL http://www.schulrecht-saarland.de/andere/ascho.htm 

[13.04.11] 
 
  

 
Das Saarländische Schulordnungsgesetz  (Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwe-
sens im Saarland, Schulordnungsgesetz: SchoG). Relevant für den Themenkomplex 
Schulverweigerung ist hier z.B. § 32 Ordnungsmaßnahmen. Als Ordnungsmaßnahmen 
stehen den Schulen nur Maßnahmen zur Verfügung, die den (regelverletzenden) Schü-
ler vom Unterricht, der Klasse der Schule oder allen Schulen des Saarlandes ausschlie-
ßen. Erziehungsmaßnahmen sind in der ASchO geregelt. Online im Internet. URL: 
Relevant für den Themenkomplex Schulverweigerung ist weiterhin §20,(1)-(4), Schulge-
sundheitspflege gemäß dem Schüler verpflichtet sind, sich auf Weisung der Schulauf-
sichtsbehörde untersuchen zu lassen und die Gesundheitsämter der zuständigen Stelle 
die  für deren weitere Entscheidungen oder Maßnahmen erforderlichen Untersuchungs-
ergebnisse mitteilen. Auch findet sich hier die Verordnung zum Krankenhaus- und 
Hausunterricht. 

http://www.krankenhaus-und-hausunterricht.de/verordnung.htm 
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/223-2.pdf 
[13.04.11] 
 

 
Schulangstkommission 
Die Erkenntnisse der vom Kultusministerium eingesetzten Schulangstkommission sind 
bisher leider nicht veröffentlicht. Dennoch verweist das Ministerium auf deren Arbeit in 
einer Antwort auf eine Anfrage zum Anstieg der Schulverweigerung im Saarland durch 
die Abgeordnete Barbara Spaniol Anfang 2006. Download der Antwort hier: 
http://www.landtag-saar.de/dms13/Aw0718.pdf 

[13.04.11] 
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Aktionsprogramm Jugendhilfe – Schule – Beruf 
 

Internetauftritt des Aktionsprogramms Jugendhilfe – Schule – Beruf online unter URL: 
http://landkreis-saarlouis.sozialatlas.info/index.php und www.durchblick-jugend.de 

[13.04.11] 
 
 
 
 
Die Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei Schulabwesenheit ist als PDF im Internet 
lesbar und herunterladbar.  
http://www.durchblick-jugend.de/Handlungsempfehlung.pdf 

[13.04.11 
 
 

 
Nähere Informationen: 

Landkreis Saarlouis 
Koordinationsstelle Jugendhilfe und Schule 

 Susanne Betzholz 
Telefon: 0 68 31/ 444-547 
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11. Anhang 
 
 

�  Meldebogen der Anlaufstelle bei Schulverweigerung   Seite 35 
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�  Meldebogen des Jugendärztlicher Dienst Gesundheitsamt  Seite 38 
�  Meldebogen Gefährdetenmeldung Jugendamt    Seite  39 
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Erziehungsberechtigte       Seite  41 
�  Formular für Bußgeldantrag       Seite 43 
�  Plakat Aktionsprogramm Jugendhilfe – Schule – Beruf  Seite  44



 
 

 35 

 

Meldebogen für die ANLAUFstelle 
bei Schulverweigerung 

 
ANLAUFstelle, Am Kleinbahnhof 7a, 66740 Saarlouis, Tel.: 06831/487322, Fax: 06831/41868  

 
 
Schule: ____________________________________________________________  
 
 
Schüler/in: _________________________ geb. am: ____________  Klasse:____  
 
 
Erziehungsberechtigte: ______________________________________________  
 
Adresse, Tel.: _______________________________________________________  
 
 
Informationen (ggf. gesondertes Blatt benutzen): 
 
Fehlzeiten, Tage: ____________________________________________________  
                              entschuldigt                                     unentschuldigt  
 
Gespräche mit dem Schüler/ 
der Schülerin: _______________________________________________________  
 
Telefonische/Schriftliche Information  
der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________  
 
Die Erziehungsberechtigten führen folgende Gründe für die Abwesenheit an: 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
 
Folgende Maßnahmen wurden außerdem getroffen: 
Gespräche mit / Meldungen an: 

�    Schoolworker     �    Jugendamt 

�    Schulpsychologischer Dienst   �    Gesundheitsamt 

�    Sonstiges: _____________________________________________________  
 
Klassenlehrer/in, Tutor/in: ____________________________________________  
 
Erreichbarkeit für Rückrufe (Tel., Tag, Uhrzeit): _____________________________  
 
Datum, Unterschrift: _____________________________  
 
Stand 08.2007 
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Schule          
 
Klasse:     Privat-Telefonnr. Klassenlehrer/in: 

Klassenlehrer:          Email-Adresse Klassenlehrer /in: 

MELDEBOGEN FÜR DEN SCHULPSYCHOLOGISCHEN DIENST  
DES LANDKREISES SAARLOUIS 

 
1. Name                                                Vorname:                               geb. am: 
 
Erziehungsberechtigte:  
 
   Name:                                                                                              Telefon: 
   
   Anschrift: 
 
   Familiensituation (z.B. unvollständige Familie): 
   Kinderzahl: .........  
    (*Angaben hierzu falls bekannt) 

 
   Gespräch mit Erziehern (Vater/Mutter/Sonstige:..................................)  am:................... 
 

Der/die Erziehungsberechtigte/n bestätigt/ bestätig en hier mit seiner/ihrer Unterschrift 
sein/ihr Einverständnis zur Anmeldung und Vorstellu ng seines/ihres o.g. Kindes beim 
Schulpsychologischen Dienst des Landkreises Saarlou is und entbinden diesen und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule zum  wechselseitigen Informations-
austausch von ihrer Schweigepflicht. 

 
 
Datum: ___________     _______________________________ 

                   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
 
2. Die Schulleistungen werden aus der beigefügten Fotokopie des Zensurbogens ersichtlich. 

    Versetzung: nicht gefährdet/ gefährdet/ sehr gefährdet 

    Falls gefährdet, in welchen Fächern? 
 
3. Bisherige Testergebnisse in der Schule: 
 

Testart Testbezeichnung         Datum        RW        PR           T 

Schulreife-:      

Lese-:      

Rechtschreibe-:      

sonstige Tests:      

 
4. Behinderungen und Auffälligkeiten: 
 
    Sprachstörungen, Hör-, Sehfehler, motorische Störung, Linkshänder (umgestellt von links  
    auf rechts):   ja / nein: 

    Verhaltensstörungen, sonstige Auffälligkeiten:  
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5.  Worin bestehen die schulischen Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten? 

     

     seit wann bestehen sie? 
 
6.  Reaktion der Schülerin/des Schülers auf die schulischen Schwierigkeiten: 
 
 
 
 
7. Sonstiges Verhalten der Schülerin/ des Schülers  

gegenüber den Lehrpersonen: 

 
 
gegenüber der Klassengemeinschaft: 

 
 
gegenüber den schulischen Verpflichtungen: 

 
 
8. Einschätzung durch die Klassenkameraden: 

 

 

9. Eingeleitete Maßnahmen: 

schulische: 

 
 

außerschulische: 

 
 

10. Verhältnis zwischen Eltern und Schule / Lehrer: 

 

 

11. Ergänzungen: 

 

 

12. Welche Fragen sollte die Untersuchung nach Ihrer Meinung klären? 
 
 
 
Anlage: Fotokopie des Zensurbogens 
 
 
 
.........................................                 ....................................    ............................................... 
              Ort                                                   Datum                                Klassenlehrer/in   
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Jugendärztlichen Dienst des  
Gesundheitsamtes 

                 
Meldebogen/Untersuchungsauftrag gemäß §20 SchoG und §18 AschO 

Gesundheitsamt Saarlouis, Choisyring 5, 66740 Saarlouis, Tel.: 06831/444738, Fax: 06831/444712  

 
 
Schule: ____________________________________________________________  
 
 
Schüler/in: _________________________ geb. am: ____________  Klasse:____  
 
 
Erziehungsberechtigte: ______________________________________________  
 
Adresse, Tel.: _______________________________________________________  
 
 
Informationen (ggf. gesondertes Blatt benutzen): 
 
Fehlzeiten, Tage: ____________________________________________________  
                              entschuldigt                                     unentschuldigt  
 
Gespräche mit dem Schüler/ 
der Schülerin: _______________________________________________________  
 
Telefonische/Schriftliche Information  
der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________  
 
Die Erziehungsberechtigten führen folgende Gründe für die Abwesenheit an: 
 
___________________________________________________________________  
 
  __________________________________________________________________  
 
Folgende Maßnahmen wurden außerdem getroffen: 
 
Gespräche mit / Meldungen an: 

�    Schoolworker             �    Jugendamt 

�    Schulpsychologischer Dienst           �    Anlaufstelle f. Schulverweigerung   

�    Sonstiges: _____________________________________________________  
 
Klassenlehrer/in, Tutor/in: ____________________________________________  
 
Erreichbarkeit für Rückrufe (Tel., Tag, Uhrzeit): _____________________________  
 
 

Datum,                                                                         Unterschrift:  
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Gefährdetenmeldung für das Jugendamt 
 
 

Schule           Datum: 
Adresse 
 
 
 
 
 
 
Landkreis Saarlouis 
Kreisjugendamt 
Professor-Notton-Straße 1 
 
66740 Saarlouis 
 
 
 
 
 
In Sachen der Schülerin:______________________, geb. am:______________________ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Fürsorgepflicht für die Schüler unserer Schule melde ich Ihnen  den unten ste-
henden Schüler wegen drohender Verwahrlosung. 
 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
Schulversäumnisse an _______ Tagen in diesem Schuljahr 
 
Gespräche mit dem Schüler und seinen Eltern  führten zu keiner Veränderung des Verhaltens. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Unterschrift der Schulleitung 
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Entschuldigungen 
 

Schulversäumnisse (nach § 8 SchO) 
 

Wenn ein Schüler wegen Krankheit oder wegen sonstiger nicht voraussehbarer Gründe nicht am Unterricht teilnehmen 
kann, so sollen die Erziehungsberechtigten den Schüler am gleichen Tag zwischen 7.15 und 7.45 Uhr telefonisch ent-
schuldigen. (Sekretariat: Tel:…………………). So sind wir sicher, dass dem Schüler kein Unglück zugestoßen ist. 
Spätestens bei Rückkehr in die Schule ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen, aus der Dauer und Grund des 
Fehlens ersichtlich sind (siehe Vordruck unten). 
In Zweifelsfällen kann der Schulleiter/die Schulleiterin die Vorlage eines ärztlichen oder amtsärztlichen Zeugnisses ver-
langen, dessen Kosten die Erziehungsberechtigten zu tragen haben. 
Den versäumten Unterrichtsstoff, Hefteinträge und andere schriftliche Arbeiten hat der Schüler selbständig 
nachzuarbeiten. 
Nach einer Fehlzeit und einer eintägigen Anwesenheit in der Schule kann vom Schüler verlangt werden, dass er Klas-
senarbeiten, Hausaufgaben- und Lernerfolgskontrollen sowie schriftliche Überprüfungen nachschreibt. 

 
 

  
Mein Sohn/Meine Tochter_____________________________________________________ 
 
konnte am _______________________    / in der Zeit von ___________bis_____________ 
 
Die Schule nicht besuchen.  
 
Grund: ____________________________________________________________________ 
 
            ____________________________________________________________________ 
 
            __________________ , den ______________                _______________________ 
                                                                                                                                                  Unterschrift 

 
 

   
Mein Sohn/Meine Tochter_____________________________________________________ 
 
konnte am _______________________    / in der Zeit von ___________bis_____________ 
 
Die Schule nicht besuchen.  
 
Grund: ____________________________________________________________________ 
 
            ____________________________________________________________________ 
 
            __________________ , den ______________                _______________________ 
                                                                                                                                                  Unterschrift 
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Kopf der Schule 
 
 
 
Anschrift Sorgeberechtigte 
 
 
 
 
Erfüllung der Schulpflicht 
Bezug: Gesetz über die Schulpflicht im Saarland 
 
 
Sehr geehrte Frau, 
Sehr geehrter Herr, 
 
Ihr Sohn / Ihre Tochter ist im Laufe dieses Schuljahres an folgenden Ta-
gen dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben: 
 
vom…………………….…….bis zum ………………….. 
 
 
Damit hat er an insgesamt ………Tagen unentschuldigt gefehlt. 
 
 
Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter am ers-
ten Tag seines / ihren Fehlens telefonisch und spätestens nach drei Ta-
gen schriftlich entschuldigt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
…………………………………. 
(Rektor ) 
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Kopf der Schule 
 
 
 
Anschrift Sorgeberechtigte 
 
 
 
 
Erfüllung der Schulpflicht 
Bezug: Gesetz über die Schulpflicht im Saarland 
            Mein Schreiben vom …………………….. 
 
 
Sehr geehrte Frau 
Sehr geehrter Herr 
 
Ihr Sohn / Ihre Tochter ist im Laufe dieses Schuljahres an folgenden Tagen dem Un-
terricht unentschuldigt ferngeblieben: 
 
vom…………………….…….bis zum ………………….. 
 
Damit hat er an insgesamt ………Tagen unentschuldigt gefehlt. 
 
Mit dem oben genannten Schreiben hatte ich Sie gebeten dafür Sorge zu tragen, 
dass Ihr Sohn / Ihre Tochter am ersten Tag des Fehlens telefonisch und spätestens 
nach drei Tagen schriftlich entschuldigt wird. Leider sind Sie dieser Bitte nicht oder 
nur unzureichend nachgekommen. 
 
Ich mache Sie noch einmal darauf aufmerksam, dass Sie für den regelmäßigen 
Schulbesuch Ihres Kindes verantwortlich sind:  
 
§ 15 Schulpflichtgesetz: 

„Die Erziehungsberechtigten haben dafür Vorsorge zu  treffen, dass der 
Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig teilnimmt und sich der Schulordnu ng fügt.“ 

 
§ 17 Schulpflichtgesetz: 

„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrl ässig den Bestimm-
ungen über die Schulpflicht zuwiderhandelt….Die Ord nungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße geahndet werden.“ 

 
Sollte Ihr Kind weiterhin so häufig unentschuldigt fehlen, sehe ich mich gezwungen, von 
diesen Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes Gebrauch zu machen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
…………………………… 
(Rektor) 
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Plakat Aktionsprogramm Juli 2011 
 
 
 
 

 


